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Rechnungsabschluss 2025; Lagebericht  
 

Lagebericht zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 49 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO) 

 

Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2025 wurde der 11. März 2026 vom Bürgermeister der Marktgemeinde 

Pram gewählt. 

 

 

1. Entwicklung der liquiden Mittel (inkl. allfälliger Kassenkredite), wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind. 

 

1.1. Liquide Mittel 

 

RA 2020 RA 2021 RA 2022 RA 2023 RA 2024 RA 2025

Saldo 5; Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung 68.373,93 -4.304,90 -201.565,64 -178.487,03 535.487,29 106.225,26

Saldo 6; Geldfluss dere nicht voranschlagswirksamen Gebarung 36.411,91 -46.685,42 25.837,46 40.194,04 -73.865,73 40.766,28

Saldo 7; Veränderung an liquiden Mitteln 104.785,84 -50.990,32 -175.728,18 -138.292,99 461.621,56 146.991,54

Liquide Mittel

 
 

 Die Marktgemeinde Pram hat im abgelaufenen Haushaltsjahr die Summe der liquiden Mittel (SA7) um € 146.991,54 erhöht. 

□  Die Höhe der liquiden Mittel (SA7) ist im abgelaufenen Haushaltsjahr um € 0,00 gesunken. Die Gründe für die Verringerung/Erhöhung der liquiden 

Mittel liegen: 

□ in der investiven Gebarung (investive Einzelvorhaben anführen)  

□  im Rückgang/Erhöhung der Kommunalsteuereinnahmen durch die Abwanderung/Zuzug der Firma XY  

□  in der vorzeitigen Tilgung von Darlehen 

□  in einem erhöhten Bedarf bei Instandhaltungsmaßnahmen (Einzelmaßnahmen anführen)  

□ in der operativen Gebarung; Geldverkehrsspesen 

□  folgenden einmaligen Einzahlungen/Auszahlungen 

 

http://www.pram.at/


 
 

 

1.2. Bedarf an Kassenkrediten  

 

Die maximale Höhe des Kassenkredits wurde von der Marktgemeinde Pram für das Haushaltsjahr 2025 mit € 1.100.000,00 festgesetzt und ein 

Kassenkreditvertrag mit einem Rahmen von € 1.100.000,00 bei der Raiffeisen Bank Region Hausruck abgeschlossen.  

 

Zum 31.12.2025 war der Kassenkredit mit einem Betrag von € 88.599,74 belastet. 

 

1.3 Zahlungsmittelreserven und Rücklagen 
 

Im Rechnungsabschluss (Anlage 6b) sind folgende Rücklagen und Zahlungsmittelreserven dargestellt: 

 

Zahlungsmittelreserven für gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen: 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen: 

 

 

 
 

 
 

 

 

Zum Haushaltsausgleich mussten keine Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklage in Anspruch genommen werden.  

 



 
 

 

 

1.4 Inneres Darlehen 

 

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von € 0,00 wurden als inneres Darlehen verwendet und wird im Finanzjahres 2025 zur Gänze zurückbezahlt: 

 

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: € 0,00 

 

Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben: € 0,00  

 
  



 
 

 

2. Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit sowie die Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht 

 

2.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit*  

 

RA 2020 RA 2021 RA 2022 RA 2023 RA 2024 RA 2025

Einzahlungen 3.433.116,64 3.901.038,82 4.163.039,74 4.427.019,07 4.875.808,72 5.348.148,74

Auszahlungen 3.410.873,81 3.754.596,01 4.117.176,47 4.420.108,45 4.692.797,28 5.355.824,79

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 22.242,83 146.442,81 45.863,27 6.910,62 183.011,44 -7.676,05 

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

 
 

*Aufgrund der Systemumstellung ab dem Jahr 2020 können Vorjahreswerte nicht eingetragen werden. 

 

Negativer Saldo: Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Rechnungsabschluss ist negativ. Daher wurden folgende Mittel in Anspruch genommen 

werden:  

□  Auflösung von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von XXXX Euro. – Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 4a 

Oö. GemO 1990. Die Entnahme der Rücklage ist im Ergebnishaushalt (2/981xxx/xxxxxx) gebucht.  

□  Inneres Darlehen aus Zahlungsmittelreserven zu gesetzlich zweckgebundenen Haushaltsrücklagen in der Höhe von XXXX Euro – Haushaltsausgleich 

gem. § 75 Abs. 4b Oö. GemO 1990  

□  Die Liquidität der Gemeinde ist durch den Kassenkredit gegeben – Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 4b Oö. GemO 1990  

□  Das negative Ergebnis ergibt sich durch die Auszahlung von Ausgabenresten des Jahres 2019. 

 

2.2. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht 

 

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn  

a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist, 

b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und 

c) die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist. 

 

 Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht. 

 

□ Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil  

•  

Geplante Gegenmaßnahmen: 



 
 

 

 

3. Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahmen von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 
 

 

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die 

Abschreibungen, (€ 877.358,17) Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (€ 361.906,92) und die Dotierung von Rückstellungen 

(€ 34.792,88) und Auflösung von Rückstellungen (€ 22.888,36).  

 

 
Entwicklung des Nettoergebnisses

Summe Erträge; MVAG-Code 21

Summe Aufwände; MVAG-Code 22

Nettoergebnis SA 0

Entnahme von Haushaltsrücklagen; 

MVAG-Code 230

Entnahme von Haushaltsrücklagen; 

MVAG-Code 240

Nettoergebnis SA 00

3.993.767,40€             

259.855,70-€                337.661,63-€                

RA 2021RA 2020

-€                            

20.300,00€                 26.299,94€                 

99.091,25€                 

258.870,38-€                286.155,64-€                

4.087.173,34€             

4.373.328,98€             

3.734.897,02€             

RA 2022

4.467.140,52€             

5.049.377,04€             

582.236,52-€                

79.135,65€                 

115.540,27€                

228.167,03-€                618.641,14-€                

339.856,91-€                

190.103,00€                

78.413,12€                 

RA 2023

4.730.747,57€             

5.070.604,48€             

220.657,63-€                  

110.618,87€                  

276.122,07€                  

5.768.810,77€                  

6.152.836,35€                  

384.025,58-€                     

495.025,06€                     

180.300,88€                     

69.301,40-€                       

RA 2024 RA 2025

55.154,43-€                    

5.514.646,69€               

5.569.801,12€               

 
 

 

 

4. Entwicklung des Nettovermögens  

 

4.1. Kumuliertes Nettoergebnis 

 

Das kumulierte Nettoergebnis betrug mit 01.01.2020 € 0,00. Das kumulierte Nettoergebnis wurde durch das im abgelaufenen Haushaltsjahr im 

Ergebnishaushalt ausgewiesene Nettoergebnis (SA0) um € 69.301,40 verschlechtert. Dadurch ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Endwert für das 

kumulierte negatives Nettoergebnis von € 1.714.478,16 und beträgt das Nettovermögen € 4.706.957,41. 

 



 
 

 

 

4.2. Haushaltsrücklagen 

 

Stand an Haushaltsrücklagen am 1.1.2025 € 480.920,97 

 

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen (Dotierung) ausgewiesen:  

 

 allgemeine Haushaltsrücklage € 135.717,39 

 gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage (inkl. inneren Darlehen) für € 44.583,49 

 

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen zur Finanzierung investiver Einzelvorhaben entnommen:  

 

 allgemeine Haushaltsrücklage € 471.976,46 

 gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklage für € 23.048,60 

 

Im Ergebnishaushalt wurden folgende Haushaltsrücklagen zur Stärkung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit entnommen:  

 

 Somit verblieben Haushaltsrücklagen in der Höhe von € 166.196,79 

 

 

 

5. Entwicklung der langfristigen Finanzschulden 

 

5.1 Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden  

 

Zusätzliche Darlehen wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben aufgenommen:  

 

 



 
 

 

 
 
 

 
 



 
 

 

5.2 Tilgung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten 

 

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing wurden plangemäß getilgt.  

 

 

 
 

 

Es wurden im abgelaufenen Haushaltsjahr 2024keine vorzeitigen Tilgungen(=Sondertilgungen) vorgenommen.  

 

 



 
 

 

6. Die eingetretenen und die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, 

Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.) 

 

Die Auswirkungen resultierend aus investiven Einzelvorhaben werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt (in 1.000 €): 

 

Der Marktgemeinde Pram liegen derzeit keine Informationen vor, welche eine Auswirkung auf die operative Gebarung verursachen. 

 

 

 

Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren 

mit folgenden Beträgen im Ergebnishaushalt bzw. Finanzierungshaushalt belastet. 

 

 Das Gleichgewicht im Finanzierungshaushalt wird dadurch aus heutiger Sicht nicht beeinträchtigt, auch wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit 

eingeschränkt wird. 

 

□ Die Mehrbelastungen schränken voraussichtlich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde derart ein, sodass das Gleichgewicht im 

Finanzierungshaushalt gefährdet erscheint. Als Gegenmaßnahmen kommen in Betracht/werden beschlossen und in den mittelfristigen Finanzplan 

aufgenommen: 

 

7. Beschreibung wesentlicher finanzieller Auswirkungen, welche weder im aktuell zu erstellenden Rechnungsabschluss noch im 

geltenden Gemeindevoranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthalten sind. 

 

Der Marktgemeinde Pram liegen derzeit keine Informationen vor, welche weder im aktuell zu erstellenden Rechnungsabschluss noch im geltenden 

Gemeindevoranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthalten sind. 

 

 

8. Beschreibung sich allfälliger Auswirkungen der Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres auf das laufende Haushaltsjahr 

bzw. den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan verbunden mit dem Vorschlag entsprechender Maßnahmen. 

 

Der Marktgemeinde Pram liegen derzeit keine Informationen vor, die eine allfällige Auswirkungen der Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltjahres auf das 

laufende Haushaltjahr bzw. auf den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan bewirken können. 

 

9. Die Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren 

auf den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind - zudem sind 

Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzuzeigen. 

 



 
 

 

Wirtschaftliche Entwicklung 

Der Marktgemeinde Pram liegen keine Anfragen vor, die einen möglichen Betriebsstandort beinhalten, sodass die Erträge/ Einzahlungen aus dem Bereich der 

Kommunalsteuer in etwa gleichbleiben werden.  

 

Infrastruktur 

Die Marktgemeinde Pram wird in den nächsten Jahren erhebliche Mittel aufbringen müssen, um die in die Jahre gekommene Infrastruktur generalsanieren zu 

können. Die Kosten für die notwendigen Straßenbaumaßnahmen, Kanalbaumaßnahmen und Wasserversorgungsmaßnahmen werden hohe finanzielle Mittel 

binden.  

 

Wohnbevölkerung 

Das örtliche Entwicklungskonzept bzw. der Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Pram weisen Flächen für eine mögliche Bebauung mit Wohnobjekten 

aus und wurden die entsprechenden infrastrukturellen Maßnahmen – wie bereits beschrieben - geplant.  

 

Daseins-Vorsorge 

Die Marktgemeinde Pram wird sich vermehrt mit den Themenbereichen – Verkehr, Umwelt, Raumordnung, Schule, Kinderbetreuung – auseinandersetzen 

müssen.  

 

Innerer Zusammenhang 

Die Marktgemeinde Pram hat bei der Ermittlung und Berechnung der Gebührenüberschüsse für die Wasserversorgung- und die Abwasserbeseitigung die 

Vorgaben des Amtes der OÖ. Landesregierung zu berücksichtigen. Die Betriebe der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung müssen kostendeckend 

geführt werden und sollten die notwendigen Eigenmittel für die Sanierungsmaßnahmen aufgebracht werden. 

 

Gemeindefinanzierung Neu: 

 

Das Amt der OÖ. Landeregierung hat der Marktgemeinde Pram mit Schreiben vom 29.10.2025 mitgeteilt, dass ein Anspruch auf die Härteausgleichsfondsmittel 

aus dem Verteilvorgang 2 entfällt, weil das Kriterium „2.3.14“ Überlassung von Räumlichkeiten und Anlagen an Verein und Private nicht eingehalten wurden. 

 

Die Marktgemeinde Pram aufgrund des Prüfberichtes der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen eine Rückzahlung iHv. € 289.900,00 tätigen. 

 

Haushaltsrücklagen: 

 

Die Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen hat weiters festgestellt, dass entgegen der Veranschlagung im Nachtragsvoranschlag nicht zum Haushaltausgleich 

herangezogen wurde. Die Berechnungen haben ergeben, dass keine Mittel aus der Härteausgleichsfonds notwendig waren und somit die Rückzahlung der 

Härteausgleichsfondsmittel HAF 1 unumgänglich war. 



 
 

 

 
11. Korrektur der Eröffnungsbilanz 

 

• Nach Artikel VI Abs. 3 Abs. 2 Erstes Oö. VRV-Gemeinderechtsanpassungsgesetz 2019 wurde eine nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz 

vorgenommen. Diese Korrekturen werden in der Nettovermögensveränderungsrechnung dargestellt und betreffen folgende Bilanzpositionen (inkl. 

Beschreibung des Sachverhalts): 

 

 

• Es wurde keine nachträgliche Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen. 

 

 

11. Weiterführende Informationen 

 

Folgende Nachweise entfallen gem. § 47, Abs. 3 OÖ. GHO, da keinen entsprechenden Sachverhalt 

 

 Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32, Abs. 3 (Anlage 6d) – Forderungskauf bzw. Kaufpreisstundung 

 Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l) 

 Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m) 

 Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n) 

 Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o) 

 Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p) 

 Anzahl der Ruhe- u. Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbez. Aufwände für Bedienstete (Anlage 6s) 

 Rechnungsabschlüsse (Bilanzen u. Erfolgsrechnungen) gem. § 47 Abs. 1 Z 6 u. 7 

 

 

Marktgemeinde Pram, am 11. März 2026 

 

 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Georg Schamberger eh. 


